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3. Abschnitt 

Ausführung von Zahlungsvorgängen 

Eingang von Zahlungsaufträgen 

§ 72. (1) Der Zeitpunkt, zu dem der unmittelbar vom Zahler oder mittelbar von einem oder über 
einen Zahlungsempfänger übermittelte Zahlungsauftrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlers eingeht, 
gilt als der Eingangszeitpunkt. Das Konto des Zahlers darf nicht vor dem Eingangszeitpunkt belastet 
werden. 

(2) Fällt der Eingangszeitpunkt nicht auf einen Geschäftstag des Zahlungsdienstleisters des Zahlers, 
so wird der Zahlungsauftrag so behandelt, als sei er am darauf folgenden Geschäftstag eingegangen. 

(3) Der Zahlungsdienstleister kann abweichend von Abs. 1 festlegen, dass Zahlungsaufträge, die 
nach einem bestimmten Zeitpunkt nahe dem Ende eines Geschäftstages eingehen, so behandelt werden, 
als seien sie am darauf folgenden Geschäftstag eingegangen. 

(4) Sofern der Zahlungsdienstnutzer, der den Zahlungsauftrag auslöst, und sein Zahlungsdienstleister 
vereinbart haben, dass die Ausführung des Zahlungsauftrages an einem bestimmten Tag oder am Ende 
eines bestimmten Zeitraums oder an dem Tag, an dem der Zahler dem Zahlungsdienstleister den 
Geldbetrag zur Verfügung gestellt hat, beginnen soll, so gilt der vereinbarte Termin für die Zwecke des 
§ 77 als Eingangszeitpunkt. Fällt der vereinbarte Termin nicht auf einen Geschäftstag des 
Zahlungsdienstleisters, so ist Abs. 2 anzuwenden. 
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